
Präambel

Die Parteien beabsichtigen eine Geschäftsbeziehung auf 
dem Gebiet von gummi- und kunststofftechnischen Produk-
ten (nachfolgenden “Vorhaben“ genannt). Im Zuge der 
Zusammenarbeit werden vertrauliche Informationen aus-
getauscht. Dies setzt nachfolgendes voraus: 

1.  “Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieses Ver-
trages sind alle wechselseitigen Informationen, die
nach Abschluss dieses Vertrages zwischen den Par-
teien ausgetauscht werden, sich auf das Vorhaben
beziehen und als vertraulich gekennzeichnet sind.

2. Informationen gelten nicht als vertraulich, wenn

a.  sie bei Übermittlung bereits öffentlich bekannt wa-
ren oder nach Übermittlung ohne Vertragsbruch
öffentlich bekannt werden,

b.  sie bei Übermittlung bereits im Besitz des empfan-
genen Vertragspartners waren,

c.  sie dem Empfänger von einem Dritten in recht-

Vertraulichkeit überlassen werden,

d.  der Empfänger der anderen Partei innerhalb ei-
ner Woche ab Empfang der vertraulichen Mittei-
lung nachweist, dass ihm die Information bereits
vor dem Empfang bekannt war.

1.  Vertrauliche Informationen dürfen von den Parteien
nur für das Vorhaben verwendet werden.

2.  Ein Empfänger von vertraulichen Informationen wird
diese vertraulich behandeln, insbesondere

a.  sie Dritten nicht offenbaren und auch nicht in sonsti-
ger Weise verbreiten oder veröffentlichen,

b.  sie nur denjenigen seiner innerbetrieblichen Mit-
arbeiter überlassen, die sie für das  Vorhaben ken-
nen müssen.

3.  Sofern die Parteien zur Erfüllung ihrer vertraglichen
-

dieser Vereinbarung ebenfalls in schriftlicher Form. 
-

ab unverzüglich mitzuteilen

4.  Der Empfänger von vertraulichen Informationen
wird seine innerbetrieblichen Mitarbeiter, denen er
die vertraulichen Informationen überlässt, in geeig-

-
lich gemachten vertraulichen Informationen geheim 
zu halten.

5. 
vertrauliche Informationen geheim zu halten, beste-
hen während der Dauer dieses Vertrages und nach 
dessen Beendigung für einen weiteren Zeitraum von 
fünf Jahren.

III. Fertigung von Kopien, Rückgabe

1.  Eine Partei, die vertrauliche Informationen erhalten
hat, darf Kopien oder Vervielfältigungen hierfür nur
in dem Umfang anfertigen, wie es für das Vorhaben
vernünftigerweise erforderlich ist.

2.  Jede Partei ist berechtigt, von der empfangenden
Partei nach Ablauf von zwei Wochen nach Überlas-
sung vertraulicher Informationen zu verlangen, dass
sie die erhaltenen Informationen sowie alle hiervon
gemachten Kopien zurückgibt und ausdrücklich be-
stätigt, keine einschlägigen Unterlagen mehr in Be-
sitz zu haben.
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IV. Schadensersatz

1. Jede Partei wird der jeweils anderen alle Schä-
den und Kosten erstatten, die dieser aus einer nicht
vertragsgemäßen Verwendung vertraulicher Infor-
mationen durch den Empfänger oder einem seiner
Mitarbeiter entstehen.

2. 
für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine in 

Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe, Angemes-
senheit und Verhältnismäßigkeit der Überprüfung 
durch das für diese Vereinbarung zuständige Ge-
richt unterliegt, unter Berücksichtigung des potentiel-
len Schadens, des Wertes und Umfanges sowie der 
Bedeutung des Vorhabens. § 343 BGB gilt insoweit 
entsprechend.

V. Verschiedenes

1. Jede offenbarende Partei bleibt uneingeschränkt
berechtigt, über die erteilten Informationen zu verfü-
gen, insbesondere Schutzrechte anzumelden. Eine
empfangende Partei ist nicht berechtigt, vertrauliche
Informationen für Schutzrechtsanmeldungen oder in
sonstiger über das Vorhaben hinausgehender Weise
zu verwenden.

2.  Rechte aus dieser Vereinbarung sind auf Dritte ohne
schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei
nicht übertragbar.

3. 
dieses Vertrages keine Gespräche mit Dritten über 
gemeinsame Vorhaben zu führen.

4.  Sollte eine Klausel dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der
anderen Vertragsbestimmungen nicht. Anstelle der
unwirksamen Klausel gilt eine wirksame Klausel als
vereinbart, die der tatsächlich vereinbarten aber
unwirksamen Klausel wirtschaftlich am nächsten
kommt.

5.  Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen die-
ser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.

6.  Diese Vereinbarung gilt ab Unterschrift auf unbe-
stimmte Zeit und endet mit Ablauf des fünften Ka-
lenderjahres, das auf die Beendigung der Zusam-
menarbeit folgt, ohne dass es einer Kündigung oder
sonstigen Erklärung bedarf.

7.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) als ver-
einbart. Gerichtsstand ist Wächtersbach.

Wächtersbach, den 

KREMER GmbH 

, den 

Vertragspartner 




